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§ 156 

Doppelehe
Wer eine Ehe eingeht, obwohl er ln gültiger Ehe lebt oder 

weiß, daß sein Partner in gültiger Ehe lebt, wird mit Verur
teilung auf Bewährung bestraft.

1. Die Bestim m ung gew ährt dem  in § 8 Ziff. 1 FGB enthaltenen Ehe
verbot strafrechtlichen Schutz. Nach § 8 Ziff. 1 FGB darf eine Ehe

nicht schließen, w er schon v erhe ira te t ist. Der strafrechtliche Schutz bezieht 
sich sowohl auf den Schutz der bestehenden Ehe und Fam ilie als auch 
auf die staatliche O rdnung hinsichtlich der G ültigkeit von Ehen.

2. O bjektiv verlangt der T atbestand die Eingehung einer Ehe zwischen 
zwei Personen, von denen m indestens eine in  gültiger Ehe lebt. Die

zweite Ehe m uß form ell gültig zustande gekommen sein. Nach dem 
Fam ilienrecht der DDR genügt dafü r die E inhaltung der Form  der Ehe
schließung nach § 6 FGB in V erbindung m it §§ 26, 27 des Gesetzes über 
das Personenstandsw esen (Personenstandsgesetz) vom 16.11.1956 (GBl. I 
S. 1283) idF des Gesetzes zur Ä nderung des Personenstandsgesetzes vom 
13.10.1966 (GBl. I S. 87).

F ü r im  A usland geschlossene Ehen ist § 15 EGFGB zu beachten. Be
steh t eine dieser Ehen zum Z eitpunkt der V erurteilung nicht m ehr, w ird 
nicht schon dadurch die str. V erantw . aufgehoben.

Diese S tra fta t ist kein Dauerdelikt, sie ist m it dem  Eingehen der 
zw eiten Ehe vollendet.

3. Die Tat kann n u r vorsätzlich begangen w erden. T äter kann sowohl 
der bereits verheira te te  P a rtn e r  der zweiten Ehe als auch der noch

nicht verheira te te  Ehegatte der zweiten Ehe sein, der weiß, daß sein 
P artn e r bereits in gültiger Ehe lebt.


